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Netherlands Commercial Court
(NCC) – englischsprachige Verfahren

in den Niederlanden

In Deutschland wird derzeit immer h�ufi-
ger die Frage gestellt, ob es m�glich sein
sollte, englischsprachige Gerichtsverfah-
ren zu f�hren. Es gibt bereits einige Initiati-
ven englischsprachiger Kammern bei di-
versen deutschen Gerichten (z. B. LG
Frankfurt/M., LG Hamburg). Bei diesen
Kammern werden Verhandlungen in engli-
scher Sprache gef�hrt, aber Schrifts�tze
und Urteile werden auf Deutsch verfasst.
Einen separaten International Commercial
Court gibt es in Deutschland noch nicht. In
den Niederlanden ist man diesbez�glich
bereits ein paarSchritteweiter.

Niederl�ndische Gerichte sind, abh�ngig
von der Zusammenstellung der Richter-
bank, in der Regel in der Gestaltung der
Gerichtsverhandlungen flexibel und stei-
gen gerne auch mal aufs Englische um,
wenn ein Fall dies aufgrund der beteiligten
Parteien oder der eingereichten Dokumen-
te erfordert. Eine Garantie f�r eine engli-
sche Verhandlung gibt es allerdings nicht.
Zudem bieten einige spezielle Kammern
(Schifffahrt-Kammer beim Rotterdamer
Gericht und die Kammer f�r Streitigkeiten
im gewerblichen Rechtsschutz in Den
Haag) die M�glichkeit, nicht nur auf Eng-
lisch zu verhandeln, sondern �berdies
auch englischsprachige Schrifts�tze einzu-
reichen. Das Urteil wird auf Niederl�n-
disch verfasst (mit englischsprachiger Zu-
sammenfassung).

Um dem Bed�rfnis nach englischsprachi-
gen Verfahren gerecht zu werden, hat der
niederl�ndische Gesetzgeber konkrete
Schritte unternommen, die zur Einrichtung
einer separaten Handelskammer f�r die
englischsprachigeBeilegung vonHandels-
streitigkeiten, dem Netherlands Commer-
cial Court (NCC), f�hren sollen. Das Ge-
setz zur Einf�hrung des NCC ist bereits im
M�rz 2018 vom niederl�ndischen Parla-
ment (Tweede Kamer) verabschiedet wor-
den und muss noch vom Senat (Eerste Ka-
mer) abgesegnet werden. Verfahrensregeln
f�r den NCC wurden aber bereits erstellt,
und die Richter sind ausgew�hlt worden,
sodass der NCC grunds�tzlich startbereit
ist. Es wird derzeit erwartet, dass die neue
Handelskammer n�chstes Jahr ihre T�ren
�ffnen kann. Nachfolgend wird beschrie-
ben, wie der NCC laut Gesetzesentwurf
und den bereits erstellten Verfahrensregeln
(abrufbar unter: www.rechtspraak.nl/Eng
lish/NCC/) voraussichtlich gestaltet sein
wird.

Englisch wird grunds�tzlich die Verfah-
renssprachedesNCCsein, undauchdieUr-
teilewerden auf Englisch verfasst.DieVer-
fahrensregeln des NCC, die durch das nie-
derl�ndische Zivilprozessrecht erg�nzt
werden, wurden auf Niederl�ndisch und
Englisch erstellt. Alle Beweisdokumente
k�nnen prinzipiell auf Niederl�ndisch,
Franz�sisch oder Deutsch eingereicht wer-
den, ohne dass eine �bersetzung erforder-
lich ist.

Zust�ndig wird der NCC f�r Handelssa-
chen, bei denen es um eine „internationale
Streitigkeit“ geht und bei denen ausdr�ck-
liches Einverst�ndnis beider Parteien f�r
ein Verfahren beim NCC vorliegt. Die Be-
deutung des Kriteriums „international“,
soll in Anlehnung an die EuGH-Recht-
sprechung zur EuGVVO (vgl. EuGH, RIW
2005, 292 – Owusu) weit ausgelegt wer-
den. Dies bedeutet, dass es sich bei einer
Streitigkeit nur dann um eine „interne“
Streitigkeit handelt, wenn alle relevanten
Ankn�pfungspunkte auf die Niederlande
verweisen und die Streitigkeit deshalb
nicht als „international“ eingestuft werden
kann.

DieWahl des NCC als zust�ndiges Gericht
ist nicht als Gerichtsstandsvereinbarung,
sondern als Prozessabsprache zu qualifi-
zieren. Parteien k�nnen ihr Einverst�ndnis
zur Zust�ndigkeit des NCC schriftlich ent-
weder vorab oder nach Entstehen einer

Streitigkeit, regeln. Der Gesetzesentwurf
sieht derzeit vor, dass die Zust�ndigkeit
auch in Allgemeinen Gesch�ftsbedingun-
gen geregelt sein kann. In den Verfahrens-
regeln ist ein Muster f�r die Formulierung
der Absprache enthalten.

Es wird zwei Tatsacheninstanzen geben:
den NCC als erstinstanzliches Gericht und
den Netherlands Commercial Court of Ap-
peal (NCCA) als Berufungsinstanz. Zu-
dem bieten der NCC und der NCCA einst-

weiligen Rechtsschutz. Beim niederl�ndi-
schen Kassationshof (Hoge Raad) wird
dagegen kein englisches Verfahren einge-
f�hrt, was einerseits kritisiert wird, ande-
rerseits aber wohl auch im Interesse einer
einheitlichen Rechtsentwicklung ist.

Es ist eine kleine Gruppe Richter (6 pro In-
stanz) aus der ordentlichen Gerichtsbar-
keit gew�hlt worden, die Kenntnisse der
englischen (juristischen) Sprache und um-
fassende Erfahrung in handelsrechtlichen
Verfahren haben. Es handelt sich somit
nicht um Laienrichter, wie z. B. in Frank-
reich beimCourt Commercial.

Die Gerichtskosten betragen beim NCC
15000 e pro Partei, beim NCCA 20000 e

pro Partei. F�r Verfahren im einstweiligen
Rechtsschutz liegen dieGerichtskosten bei
7500 e in erster Instanz und 10000 e in der
Berufung. Zum Vergleich: Bei anderen
niederl�ndischen Gerichten werden die
Gerichtskosten nach H�he des Streitwerts
berechnet; die h�chste Staffelung betr�gt
3946 e in erster Instanz und 5270 e in zwei-
ter Instanz. F�r niederl�ndische Begriffe
sind die Gerichtskosten des NCC und
NCCA daher nicht unbeachtlich, im inter-
nationalen Vergleich und im Vergleich zu
Schiedsverfahren aber eher gering.

Im niederl�ndischen Rechtsmarkt wird er-
wartet, dass die Niederlande wegen ihrer
effizienten Verfahrensf�hrung, der zentra-
len Lage und der guten Sprachkenntnisse
im internationalen Vergleich ein ausge-
zeichneter Standort f�r eine englischspra-
chige Handelskammer sein werden. Die
Praktiker warten ungeduldig, dass das
NCC-Gesetz verabschiedet und der NCC
er�ffnet wird. Wann es tats�chlich soweit
ist, war bei Redaktionsschluss noch nicht
bekannt.

Der NCC wird in
K�rze zur Verf�gung
stehen

DieAutorin
ist in der Kanzlei Buren in Amsterdam t�tig
und ber�t schwerpunktm�ßig Klienten aus
dem deutschsprachigen Raum zum nieder-
l�ndischenRecht.
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